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[Hinweis am linken Rand vertikal: 

Bei einer Antwort geben Sie bitte unsere Nummer und das Datum an.] 
 
 Der deutsche Staatsbürger Max Hermann Georgi, geboren 1896 und wohnhaft in der 
Stadt Glauchau, Deutscher, von Beruf Elektromonteur, verhaftet am 18. Mai 1949 von den 
Ermittlungsbehörden des Operativsektors der SMA für das Land Sachsen, verurteilt am 
3. August 1949 vom Militärtribunal der SMA für das Land Sachsen nach Art. 58-10, Teil 2, 
StGB der RSFSR zu 10 Jahren Freiheitsentzug in Besserungsarbeitslagern ohne Einzug des 
Vermögens wegen Fehlens eines solchen, wurde auf der Grundlage von Art. 5 Abs. a des 
Gesetzes der Russischen Föderation „Über die Rehabilitierung von Opfern politischer 
Verfolgung“ vom 18. Oktober 1991 rehabilitiert. 

 Die in der Rehabilitierungsbescheinigung ausgewiesenen Angaben entsprechen den 
Unterlagen der archivierten Strafakte. 
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